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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Mit der Überweisung eines Postulats Feri (sp, AG) beauftragte der Nationalrat den
Bundesrat mit der Ausarbeitung eines Berichts über die Situation der Sexarbeiterinnen
und -arbeiter in der Schweiz. Die dadurch erhaltene Übersicht über die Aufsicht,
Voraussetzungen und Bedingungen der Sexarbeitenden in den Kantonen soll den
optimalen Schutz der Sexarbeitenden und Freier ermöglichen. Die Frage nach den
Sicherheitskosten im Zusammenhang mit käuflichem Sex strich die grosse Kammer
aufgrund des zu hohen finanziellen Aufwands für die Erhebung aus der Liste der zu
prüfenden Punkte. Der Bundesrat beantragte die Annahme des Postulats, das
gemeinsam mit den bereits überwiesenen Postulaten Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162)
und Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332) beantwortet werden kann. 1

POSTULAT
DATUM: 21.03.2014
NADJA ACKERMANN

Im Sommer 2016 schrieb der Nationalrat das Postulat Feri (sp, AG) ab, da der Bundesrat
das Anliegen des Vorstosses mit der Veröffentlichung seines Berichts zu Prostitution
und Menschenhandel im Juni 2015 erfüllt hatte. 2

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
ELIA HEER

In der Herbstsession 2018 befasste sich der Nationalrat mit dem Bundesgesetz über
den Schutz gewaltbetroffener Personen, wo die Debatte jedoch deutlich weniger
harmonisch verlief als im Erstrat. In der Eintretensdebatte versuchte die SVP-Fraktion,
indem verschiedene ihrer Exponenten sechsmal dieselbe Zwischenfrage stellten, das
Problem der häuslichen Gewalt zu einem Ausländerproblem zu stilisieren und
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu einer bestätigenden Aussage zu drängen. Darauf
liess sich die Justizministerin jedoch nicht ein und erntete Beifall für ihre Replik:
«[W]enn Sie das Problem unbedingt bezeichnen wollen, dann ist es ein
Männerproblem». Als diesbezüglich niemand mehr das Wort ergriff, wurde Eintreten
ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Detailberatung im Nationalrat konzentrierte sich auf drei Punkte: die
Weiterbildungsverpflichtung für die Kantone, die Gerichtskosten und die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens. Einzig bei den Gerichtskosten schuf die grosse Kammer
eine Differenz, indem sie der Mehrheit ihrer Rechtskommission folgte und beschloss,
dass die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt werden können, wenn
diese zu einem Kontakt- oder Rayonverbot oder zu einer elektronischen
Überwachungsmassnahme verurteilt wird. Der Entwurf des Bundesrates, dem der
Ständerat hier gefolgt war, hatte keine Möglichkeit für eine Überwälzung der
Gerichtskosten vorgesehen. In den anderen beiden Punkten schloss sich der
Nationalrat dem Beschluss des Ständerates an. Die Kantone sollen, anders als vom
Bundesrat ursprünglich angedacht, nicht im Zivilgesetzbuch ausdrücklich dazu
verpflichtet werden, für die Weiterbildung von Personen zu sorgen, die im Rahmen
ihrer Tätigkeit bei Gerichten oder Kriseninterventionsstellen mit Gewaltschutzfällen zu
tun haben. Wie schon der Ständerat war auch die Volkskammer der Ansicht, dass ein
solcher Eingriff in die kantonale Souveränität unnötig sei, da die Kantone selber ein
Interesse daran hätten, über gut geschultes Personal zu verfügen. Was die Möglichkeit
zur Sistierung des Verfahrens betrifft, wurden drei Minderheitsanträge Rickli (svp, ZH)
abgelehnt, deren zwei darauf zielten, die Möglichkeit zur Sistierung ganz abzuschaffen
und einer die Sistierung nur bei ausgeschlossener Wiederholungsgefahr zulassen wollte.
Da man einen Rückfall aber nie mit Sicherheit ausschliessen könne, laufe diese
Formulierung auf dasselbe hinaus, argumentierten die Mehrheitsbefürworter, die es als
wichtig erachteten, dass dem Opfer nicht jegliche Handlungsmöglichkeit genommen
werde. Der Nationalrat blieb deshalb bei der Formulierung des Bundesrates, die auch
vom Ständerat gutgeheissen worden war, dass die Staatsanwaltschaft oder die Gerichte
ein Verfahren sistieren können, wenn das Opfer darum ersucht und die Sistierung
geeignet erscheint, die Situation des Opfers zu stabilisieren oder zu verbessern. Zwei
Einzelanträge Feri (sp, AG) und Regazzi (cvp, TI), welche zusätzlich die Berücksichtigung
des Wohles allfällig betroffener Kinder verlangten, blieben ebenso chancenlos, da dies
sowieso zur Beurteilung der Situation des Opfers gehöre. Die vom Ständerat
vorgenommene Anpassung, dass die Kosten einer Überwachungsmassnahme der
überwachten Partei auferlegt werden können, hiess die grosse Kammer diskussionslos

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2018
KARIN FRICK
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und stillschweigend gut. Am Schluss ergänzte der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission noch eine Bestimmung, dass der Bundesrat die Zweckmässigkeit und
Wirksamkeit der beschlossenen Änderungen und Massnahmen überprüfen und dem
Parlament darüber spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten Bericht erstatten und
gegebenenfalls Verbesserungen vorschlagen muss. In der Gesamtabstimmung nahmen
122 Nationalrätinnen und Nationalräte die Vorlage an, während sie die 62
Vertreterinnen und Vertreter der SVP-Fraktion geschlossen ablehnten. 3

Grundrechte

Im Juni 2015 veröffentlichte der Bundesrat einen umfassenden Bericht zu Prostitution
und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Er erfüllte damit die
Postulate Streiff-Feller (evp, BE; Po. 12.4162), Caroni (fdp, AR; Po. 13.3332), Feri (sp, AG;
Po. 13.4033) und Fehr (sp, ZH; Po. 13.4045), welche allesamt vom Bundesrat einen
Bericht im Bereich der Sexarbeit gefordert hatten. Der Nationalrat schrieb die
Postulate daraufhin im Sommer 2016 ab. 
Der Bundesrat sprach sich im Bericht deutlich gegen ein Verbot der Prostitution aus, da
dies die Prostituierten in den Untergrund verdränge, was für sie mit erhöhten Risiken
verbunden sei. Der Vergleich mit anderen Ländern, insbesondere mit Schweden, zeige
zudem, dass die Bekämpfung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen
Ausbeutung auch mit einem Prostitutionsverbot schwierig bleibe. Es bestehe aber in
der Schweiz durchaus Handlungsbedarf. Sehr viele der sich prostituierenden Frauen
zeigten physische oder psychische Krankheitssymptome und das Ausbeutungsrisiko sei
real. Ausserdem sei die Faktenlage zur sexuellen Ausbeutung in der Prostitution
bescheiden und die in dem Bereich zuständigen Kantone verzichteten aufgrund
mangelnder Ressourcen und tiefer Priorisierung weitgehend auf langfristige
Strukturermittlungen zur Aufdeckung von Menschenhandel. Um die bestehenden
Probleme anzugehen und eine Diskussionsgrundlage für das Parlament zu liefern, listete
der Bundesrat am Ende des Berichts 57 mögliche Massnahmen zum Schutz von
Prostituierten auf, wovon jedoch lediglich 14 auf Bundesebene durchführbar sind. 4

BERICHT
DATUM: 05.06.2015
ELIA HEER

Kriminalität

Im Frühjahr 2015 gab der Nationalrat beim Bundesrat einen Bericht über erfolgreiche
nationale und internationale Massnahmen im Kampf gegen Stalking in Auftrag. Den
zweiten Punkt desselben Postulats Feri (sp, AG), der vom Bundesrat darüber hinaus
noch wissen wollte, wie eine nationale Strategie zur Bekämpfung von Stalking
ausgestaltet werden könnte, lehnte der Rat jedoch ab. 5

POSTULAT
DATUM: 20.03.2015
KARIN FRICK

Nationalrätin Yvonne Feri (sp, AG) reichte im Juni 2013 ein Postulat ein, das den
Bundesrat beauftragte, einen Grundlagenbericht zum Bedrohungsmanagement bei
häuslicher Gewalt in der Schweiz zu verfassen, mit besonderem Fokus auf den
rechtlichen Aspekt des für ein koordiniertes Vorgehen notwendigen Datenaustauschs.
Der Bundesrat empfahl das Postulat zu Annahme. 
In der Herbstsession 2013 wurde fälschlicherweise die Annahme des Postulats
festgehalten, obwohl Andrea Geissbühler (svp, BE) es bekämpft hatte. In der
Sondersession vom Mai 2015 debattierte der Nationalrat deshalb über das Postulat.
Geissbühler argumentierte dabei, der geforderte Bericht sei unnötig, da die Kantone in
dieser Sache zuständig und sich des Problems sehr wohl bewusst seien. Laut
Bundesrätin Simonetta Sommaruga könne der Bericht hingegen bundesrechtliche
Hindernisse beim Datenaustausch der Kantone in diesem Bereich beleuchten, was den
Kantonen helfen würde, ein Bedrohungsmanagement aufzubauen und Eskalationen bei
häuslicher Gewalt zu verhindern. Der Nationalrat nahm das Postulat schliesslich mit 133
zu 52 Stimmen an. Als einzige Fraktion stimmte diejenige der SVP geschlossen
dagegen. 6

POSTULAT
DATUM: 05.05.2015
ELIA HEER
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Im Oktober 2017 legte der Bundesrat dem Parlament seinen Bericht
«Bedrohungsmanagement, insbesondere bei häuslicher Gewalt» vor, mit dessen
Ausarbeitung er vom Nationalrat durch die Annahme eines Postulates Feri (sp, AG)
beauftragt worden war. Im Bericht hielt der Bundesrat fest, dass sich die Koordination
zwischen den Kantonen auf polizeilicher Ebene bewährt habe und forderte die Kantone
auf, ihre Zusammenarbeit und den Datenaustausch im Bereich der häuslichen Gewalt
zu verstärken. Weiter empfahl er, die Ausbildung von Fachpersonen zum
Risikomanagement vermehrt interkantonal zu organisieren und bot dazu
Ausbildungshilfe an. Vorgaben zur Ausgestaltung des Bedrohungsmanagements seitens
des Bundes seien dagegen zurzeit nicht angezeigt. Der Nationalrat schrieb das Postulat
im Sommer 2018 als erfüllt ab. 7

BERICHT
DATUM: 05.06.2018
ELIA HEER

In Erfüllung eines Postulats Feri (sp, AG) legte der Bundesrat im Oktober 2017 seinen
Bericht zu Stalking vor. Dieser enthält eine Übersicht über Massnahmen gegen Stalking
im In- und Ausland sowie Empfehlungen für Massnahmen, welche aus Sicht der
Forschung und im Lichte der Erfahrungen in der Schweiz breitere Anwendung finden
sollten. Da die Bekämpfung von Stalking in den Kompetenzbereich der Kantone fällt,
sieht der Bundesrat seine Rolle vor allem in der Unterstützung der Kantone mit den
nötigen gesetzgeberischen Massnahmen sowie mit Koordinations- und
Informationsaufgaben. Der Nationalrat schrieb das Postulat im Juni 2018 ab. 8

BERICHT
DATUM: 05.06.2018
ELIA HEER

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Die Zusammensetzung des Bundesrates ist immer wieder Gegenstand von Debatten.
Sei es die regionale, die sprachliche oder eine gendergerechtere Vertretung – die
Diskussionen drehen sich in der Regel um die deskriptive Repräsentation des
Exekutivgremiums und weniger um die substanzielle, also die Frage, ob das Kollegium
inhaltlich die Interessen der Bevölkerung zu vertreten im Stande ist. 
Besonders virulent und medial begleitet werden diese Debatten jeweils bei
anstehenden Bundesratswahlen. Bei der Wahl von Guy Parmelin 2015 machte sich etwa
Unmut in der Ostschweiz breit, da die sieben Kantone der Ostschweiz (SG, TG, GR, SH,
GL, AR, AI), und damit rund 1.1 Mio. Einwohner, zum zweiten Mal seit 1848 nicht in der
Bundesregierung vertreten sind, wohingegen die Romandie mit etwa der Hälfte an
Einwohnerinnen und Einwohnern mit Parmelin, Burkhalter und Berset sogar dreifach
vertreten sei. Roland Eberle (svp, TG) gab in der NZZ zu Protokoll, dass fünf der sieben
Bundesräte nun „Burgunder” seien, die wesentlich zentralistischer und etatistischer
dächten als „Alemannen”. Die Ostschweiz, die sich „an den Rand gedrängt” fühle (SGT),
fordere deshalb eine Korrektur bei der nächsten Vakanz. In der Tat stellte die
Ostschweizer Regierungskonferenz diese Forderung in einem Schreiben, um die
Parteispitzen zu sensibilisieren. 

Bei der Sprachenfrage drehte sich die Debatte bis zur Wahl von Ignazio Cassis 2017
lange um den Aspekt der Vertretung des Tessins in der Landesregierung. Der Südkanton
war seit 1999 und dem Rücktritt von Flavio Cotti nicht mehr im Bundesrat vertreten.
Zwar hatte die SVP mit Norman Gobbi (TI, lega) bei der Besetzung des leer gewordenen
Sitzes von Eveline Widmer-Schlumpf auch einen Tessiner Kandidaten aufgestellt, um
die Untervertretung der Südschweiz beheben zu helfen. Weil es sich um einen Lega-
Politiker handelte – der im Parlament als kaum wählbar galt –, wurde dieses Manöver
allerdings als „wenig glaubhaft” bezeichnet (NZZ). Mit der Wahl von Cassis ebbte die
Diskussion um die Vertretung der Sprachregion wieder ab. 

Ein zentraler Bestandteil der Debatten ist schliesslich die Frage der Vertretung der
Frauen im Bundesrat. Waren Ende September 2010 die Frauen im Bundesrat erstmals in
der Mehrheit – das Interregnum dauerte allerdings lediglich 14 Monate –, sieht es nach
dem Rücktritt von Eveline Widmer-Schlumpf Ende 2015 und der Rücktrittsankündigung
von Doris Leuthard Mitte 2017 so aus, als könnte Simonetta Sommaruga bald die einzige
Frau im Kollegium sein. Ein Bundesrat mit nur einer Frau sei kein Abbild der
Gesellschaft mehr, liess sich Yvonne Feri (sp, AG), Präsidentin der SP-Frauen, in der NZZ
protokollieren. Bereits nach der Wahl von Guy Parmelin hegte Alliance F – der Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen – die Idee einer Verfassungsbestimmung,
gemäss der nicht nur die Landesgegenden und Sprachregionen angemessen im
Bundesrat vertreten sein sollen, wie dies die Verfassung bereits vorsieht, sondern auch
die Frauen. Zwar hatte die GP bei der Wahl von Parmelin versucht, mit ihren Stimmen

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.2016
MARC BÜHLMANN
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für Viola Amherd (cvp, VS) ein Zeichen zu setzen, und die FDP hatte neben dem
gewählten Ignazio Cassis und Pierre Maudet (GE) mit Isabelle Moret (VD) auch eine Frau
auf das Dreierticket gesetzt – was von verschiedener Seite mit Nachdruck gefordert
worden war –, die Wahl fiel letztlich aber in beiden Fällen auf einen Mann. Damit der
Bundesrat seine Vorbildfunktion wahrnehmen könne – nur eine ausreichende
Frauenvertretung zeige, dass Regieren kein Männerberuf sei – setzte Alliance F Anfang
2017 ihre Idee in die Tat um: Maya Graf (gp, BL), die Präsidentin von Alliance F, reichte
eine entsprechende parlamentarische Initiative ein. 

Freilich gibt es in diesen Debatten allerdings auch immer wieder etwas leisere Stimmen,
die eher den substanziellen Aspekt der Vertretung betonen und die Qualifikation der
Magistratinnen und Magistraten höher gewichten als deren regionale oder sprachliche
Herkunft. Das beste Argument einer regionalen Vertretung sei eine überzeugende
Kandidatur – so etwa ein Kommentar in der NZZ. Darüber hinaus zeigt eine langfristige
Betrachtung, dass von einer Untervertretung der verschiedenen Landesteile kaum
gesprochen werden kann. Eine stärkere Betonung substanzieller Repräsentation würde
auch den Zugang zur Exekutive für andere Parteien öffnen. Mit den Erfolgen der Grünen
in den kantonalen Wahlen und einer möglichen „Öko-Allianz” (AZ) zwischen GP und GLP,
die nach den Wahlen 2015 zusammen über 11.7 Wähleranteil verfügen, also 0.1 Prozent
mehr als die CVP, könnte aus einer Umweltschutz-Perspektive auch ein Anspruch
dieser beiden Parteien auf einen Regierungssitz erhoben werden. Auch in dieser
Hinsicht werden die eidgenössischen Wahlen 2019 spannend werden. 9

Bundesverwaltung - Organisation

Der Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommissionen und der
Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte (Jahresbericht GPK und
GPDel) gibt jeweils Auskunft über die von den Aufsichtskommissionen in einem Jahr
getätigten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleiteten Empfehlungen. Wie in
ihrem Jahresprogramm 2015 beschlossen, hatte sich die GPK 2015 auf die elektronische
Auszählung von Stimmen, die Auswirkungen der Freihandelsabkommen und die
Verwendung unterschiedlicher Bevölkerungsszenarien fokussiert. Aufgrund
verschiedener Ungereimtheiten im Beschaffungswesen (erwähnt wurden die Vorfälle im
SECO und im ASTRA), nahm die GPK-SR zudem eine Nachkontrolle in der Verwaltung
vor. Mit Nachkontrollen soll insbesondere untersucht werden, ob die jeweils von der
GPK abgegebenen Empfehlungen auch umgesetzt werden. 
Zahlreiche weitere Kontrollen wurden im Jahresbericht beschrieben, so etwa die
Protokollführung des Bundesrates, die Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat,
die Probleme mit der Anstellung externer Mitarbeiter und dem Beibezug externer
Experten oder die Cyber-Abwehr des Bundes. Auch der Bericht zu "Insieme" fand noch
einmal Eingang in die GPK-Berichterstattung. Man habe festgestellt, dass die
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden verbessert und die GPK gestärkt werden
müssten. 
In der Ständeratsdebatte wies der GPK-Kommissionspräsident Hans Stöckli (sp, BE)
darauf hin, dass man zwar vieles entdeckt habe, was nicht funktioniere, zugleich habe
man aber auch feststellen können, dass die Verwaltung sehr gut sei und eine insgesamt
sehr gute Arbeit leiste. Damit dies weiter der Fall sein könne, müsse sie gestärkt
werden. Auch im Nationalrat beschränkte sich die Debatte auf die Rapporte der
verschiedenen Kommissionssprecher. Alfred Heer (svp, ZH) forderte seine
Ratskolleginnen und -kollegen auf, sich bei der GPK zu melden, wenn sie Hinweise auf
unrechtmässiges Verhalten in der Verwaltung erhielten, Ida Glanzmann (cvp, LU) sprach
von spannenden Tätigkeiten der GPK und Yvonne Feri (sp, AG) bedankte sich bei den
Nationalrätinnen und Nationalräten dafür, dass sie noch da seien, obwohl der GPK-
Bericht nicht so interessant sei. Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis
genommen. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2016
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Personal

Zwar zeigte das „Reporting Personalmanagement 2012“ eine weitere Zunahme des
Frauenanteils bei den obersten Kaderstellen in der Bundesverwaltung von 14,3% auf
15,6% und im mittleren Kader von 27,8% auf 29% auf, das Soll-Zielband von 29% bis
34% war damit aber nach wie vor nicht erreicht. Hinsichtlich der Chancengleichheit
von Frau und Mann in der Bundesverwaltung unternahm die Regierung deshalb Anfang
November einen Schritt, der breite Beachtung fand. Sie beschloss die Einführung einer
Geschlechterquote von 30% bei 24 bundesnahen Betrieben. Gremien, die vom
Bundesrat gewählt werden, sollen bis 2020 jeweils einen Frauen- und Männeranteil von
mindestens 30% aufweisen. Wo der Frauenanteil tief ist, sollen künftig weibliche
Kandidaturen bevorzugt behandelt werden. Bei dieser Neuerung handelte es sich aber
nicht um eine juristisch verbindliche Vorgabe, sondern um eine Zielgrösse, deren
Nichterreichung allerdings gut begründet werden muss. Zudem beschloss die
Bundesregierung, neu jährlich im Rahmen des Reportings Personalmanagement über
die Geschlechtergleichheit zu berichten. Zwei Postulate Feri (sp, AG), mit denen die
Einführung von Geschlechterquoten in der Verwaltung geprüft werden sollen, wurden
im Plenum noch nicht behandelt. Mit familienfreundlichen Arbeitsbedingungen will die
Regierung schliesslich die Verwaltung als Arbeitgeberin für beide Geschlechter noch
attraktiver machen. Anfang Mai verabschiedete die Exekutive verschiedene
Verordnungsänderungen, die beiden Elternteilen verstärkt Teilzeitarbeit und Vätern
einen zehntägigen Vaterschaftsurlaub erlauben. Ende Jahr verabschiedete der
Bundesrat zudem eine Reallohnerhöhung von 0,7%. Die Überprüfung der Löhne in der
Bundesverwaltung zeigte, dass die Saläre dem Grundsatz der Lohngleichheit zwischen
den Geschlechtern entsprechen. 11

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.05.2013
MARC BÜHLMANN

Ein Postulat Yvonne Feri (sp, AG), das einen Bericht über unterstützende Massnahmen
zur Gleichstellung der Geschlechter verlangte, um eine Geschlechterquote von 40
Prozent in der Bundesverwaltung zu erreichen, wurde mit 94 (bürgerlichen) zu 73
(links-grünen) Stimmen abgelehnt. Die Ratsmehrheit folgte den Argumenten von
Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, die das Postulat zur Ablehnung empfahl, weil
die Forderung ohne den Bereich Verteidigung bereits erfüllt sei. 2013 hätte der
Frauenanteil ohne VBS und Grenzwachtkorps 43.3 Prozent betragen. Der Sollwert liege
bei 44 bis 48 Prozent. Diese Zahl strebe man auch in Kaderpositionen an, wo der
Frauenanteil nach wie vor tiefer sei. 12

POSTULAT
DATUM: 13.06.2014
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Die Idee eines neuen Sessionsrhythmus war wie bereits im Vorjahr ein Thema. Die
Staatspolitische Kommission des Nationalrates empfahl jedoch eine im Berichtjahr
eingereichte parlamentarische Initiative Feri (sp, AG) zur Ablehnung. Durch häufigere,
dafür aber kürzere Sessionen versprach sich Feri eine bessere Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Politik. Sie nahm damit die bereits im Vorjahr aufgrund verschiedener
gesundheitlicher Probleme und Rücktritte einiger Parlamentarier angefachte Diskussion
um die Machbarkeit des Milizsystems wieder auf. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2013
MARC BÜHLMANN

Bei der Vorbereitung einer parlamentarischen Initiative stiess Yvonne Feri (sp, AG) auf
Schwierigkeiten, weil systematische Angaben über die Zusammensetzung der
Bundesversammlung sowie Angaben zur zeitlichen Auslastung der Parlamentarierinnen
und Parlamentarier fehlen. Feri regte deshalb via Postulat einen Bericht an, der die
gesellschaftliche Zusammensetzung der Bundesversammlung über die Zeit beleuchtet
sowie das Zeitbudget und die Bedürfnisse der Parlamentsmitglieder erhebt. Der
Nationalrat folgte allerdings seinem Büro und lehnte das Postulat ab. Solche Studien
müssten von unabhängiger, wissenschaftlicher Seite indiziert werden und nicht von der
Bundesversammlung. In der recht lebendigen Debatte wurden dabei auch die Vor- und
Nachteile des Milizsystems im Vergleich zu einem Berufsparlament diskutiert, was sich
letztlich auch im Links-Rechts-Graben bei der Ablehnung des Vorstosses zeigte, der nur
bei der Ratslinken Unterstützung fand. 14

POSTULAT
DATUM: 13.03.2014
MARC BÜHLMANN

01.01.89 - 01.01.19 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Der Nationalrat folgte mit 105 zu 63 Stimmen seiner SPK und gab der parlamentarischen
Initiative Feri (sp, AG) keine Folge, die eine Erhöhung des Sessionsrhythmus gefordert
hätte, z.B. alle zwei Monate Session während zwei Wochen. Dies würde nicht nur der
veränderten Zusammensetzung des Parlaments, in dem immer mehr auch Erziehende
sitzen, sondern auch den beruflichen Verpflichtungen neben dem Parlamentsmandat
besser Rechnung tragen – so die Begründung für den Vorstoss. Die SPK wollte dieser
Argumentation nicht folgen. Das jetzige System mit vier dreiwöchigen Sitzungen hätte
sich über Jahrhunderte bewährt. Es gäbe sehr unterschiedliche berufliche und
familiäre Situationen, denen man so oder so nicht allen gerecht werden könne. Das
Begehren erhielt zwar ausser aus der SVP- und der BDP-Fraktion aus allen Fraktionen
einige Sympathiestimmen, nur die SP-Fraktion sprach sich aber geschlossen dafür
aus. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.05.2014
MARC BÜHLMANN

Eine Studie zeigte 2015 auf, dass die Fraktionsgeschlossenheit in den letzten rund 30
Jahren in der Schweiz auch aufgrund einer Professionalisierung der Parteien
zugenommen hatte. Am deutlichsten haben sich dabei die Polparteien SP und SVP, aber
auch die FDP diszipliniert. Im Vergleich zu anderen westeuropäischen Parlamenten sei
die Fraktionsdisziplin in der Schweiz aber nach wie vor gering.
In den Medien wurde die Studie breit aufgenommen. Das St. Galler Tagblatt wusste zu
berichten, dass die Fraktionen Regeln einführten, um die Fraktionsdisziplin zu erhöhen.
Bei der FDP würden etwa Geschäfte als strategisch erklärt, was für die
Fraktionsmitglieder bedeute, dass entweder mit der Mehrheit gestimmt oder sich der
Stimme enthalten werden müsse. Auch die CVP und die BDP würden solche Regeln
kennen, wobei eine Zweidrittelmehrheit (bei der BDP eine einfache Mehrheit)
bestimme, ob ein Geschäft strategisch sei. Bei den Polparteien gebe es keine solche
Regeln, sie stimmten «naturgemäss» geschlossener, oder der soziale Druck oder
allenfalls persönliche Gespräche mit potenziellen Abweichlern würden hier reichen. 
Allerdings beschrieb der «Blick» einen Vorfall, bei dem ein SVP-Parlamentarier von
Fraktionschef Adrian Amstutz (BE) im Parlament lautstark in die Schranken gewiesen
worden sei, weil er als einziger anders als die Fraktion abgestimmt habe. Das
Boulevardblatt zitierte einen Passus im Fraktionsreglement der Volkspartei, nach dem
Mitglieder, die den Interessen der SVP zuwiderhandelten, ausgeschlossen würden. Bei
den Grünen wiederum herrsche der Grundsatz, dass eine abweichende Position
vorgängig transparent gemacht werde, kommentierte die Aargauer Zeitung.  

Mitte Oktober 2017 wertete der «Blick» aus, wie häufig Nationalrätinnen und
Nationalräte von der Fraktionsmeinung abweichen. Wenig überraschend waren dies
jene Parlamentarierinnen und Parlamentarier, deren Partei zu klein war für eine eigene
Fraktion. So wies die Analyse Marianne Streiff-Feller (evp, BE; bei 78.5% der
Abstimmungen gleicher Meinung wie die Fraktion) und Maja Ingold (evp, ZH; 80%), die
als EVP-Mitglieder der CVP-Fraktion angehören, sowie Roberta Pantani (lega, TI; 88.2%),
die sich als Lega-Mitglied der SVP-Fraktion angeschlossen hatte, als häufigste
Abweichlerinnen aus. Interessanterweise fanden sich unter den Top 10 auch fünf FDP-
Mitglieder. Allerdings stimmten Walter Müller (fdp, SG: 89.4%), Hans-Ulrich Bigler (fdp,
ZH; 89.5%), Philippe Nantermod (fdp, VS: 89.9%), Hans-Peter Portmann (fdp, ZH: 91.4%)
und Bruno Pezzatti (fdp, ZG: 91.7%) noch immer bei 9 von 10 Abstimmungen wie die
Mehrheit ihrer Fraktion. Abweichler seien wichtig, so der «Blick», weil mit ihnen
Allianzen über die Parteigrenzen hinweg geschmiedet würden. Unter den zehn
fraktionstreusten Parlamentsmitgliedern fanden sich je vier GLP-Mitglieder (Tiana
Angelina Moser, ZH: 99.7%; Beat Flach, AG: 99.6%; Thomas Weibel, ZH: 99.5% und
Kathrin Bertschy, BE: 99.5%) sowie fünf SP-Mitglieder (Martin Naef, ZH: 99.5%; Claudia
Friedl, SG: 99.5%; Martina Munz, SH: 99.4%; Silvia Schenker, BS: 99.4% und Yvonne Feri,
AG: 99.4%). Sie alle stimmten – wie auch Sibel Arslan (basta, BS: 99.4%) von der Fraktion
der Grünen – in mehr als 99 von 100 Abstimmungen wie die Mehrheit ihrer
Fraktionen. 16

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 13.10.2017
MARC BÜHLMANN

Ende November 2017 löste ein Artikel in der Zeitung Le Temps über Yannick Buttet (cvp,
VS) eine Debatte aus, mit der die aktuellen Diskussionen um #metoo – ein Kürzel, das
im Rahmen der Anklage gegen den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey
Weinstein aufgekommen war und auf sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe
aufmerksam machen will – auch in Bundesbern virulent wurden und die letztlich zur
Demission des Walliser Nationalrats führten. 

Le Temps berichtete, dass gegen Buttet eine Klage wegen Stalking eingereicht worden

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.11.2017
MARC BÜHLMANN
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sei. Er habe eine Frau, mit der er eine aussereheliche Beziehung gehabt habe, seit dem
Ende dieser Beziehung über ein Jahr lang mit Sprachnachrichten und Telefonanrufen
eingedeckt. Als er sie an ihrem Wohnort aufgesucht habe, habe die Frau die Polizei
gerufen, die Buttet im Garten der ehemaligen Geliebten verhaftet habe. 
Buttet bestritt die Vorwürfe nicht. Eine Ehekrise habe sein Verhalten beeinflusst und er
entschuldige sich bei all jenen, «que j’ai pu blesser involontairement» (Le Temps).
Anlass zu den Diskussionen gaben allerdings weniger das Privatleben von Buttet und der
Stalking-Vorwurf – auch wenn zahlreiche Medien dem als wertkonservativ bezeichneten
CVP-Vizepräsidenten, der sich für ein traditionelles Familienbild einsetze, Heuchelei
vorwarfen («Ausgerechnet der Saubermann» titelte etwa der Tages-Anzeiger). Eine
Debatte lösten vielmehr die von Le Temps in Bundesbern eingeholten Reaktionen
verschiedener Politikerinnen und Journalistinnen auf die Affäre Buttet aus: Buttet habe
«des pulsions sexuelles incontrôlées»; wenn er trinke, ändere sich seine Persönlichkeit:
«Il se comporte mal et il a des gestes déplacés»; «il va trop loin et il ne connaît plus de
limites», gaben die befragten Frauen zu Protokoll. Gar von «dérapages choquants» war
die Rede. «Si tu couches, je vote pour ta motion» sei einer Parlamentarierin angeboten
worden. Die Interviewten wollten allerdings anonym bleiben. Sie müssten um ihre
Karriere fürchten, wenn sie sich öffentlich äussern würden. In der Folge nahm die
Deutschschweizer Presse den Fall auf und weitete ihn aus. Anscheinend wisse nicht nur
Buttet nicht, wo die Grenzen seien. Mehrere Parlamentarierinnen kamen zu Wort und
berichteten über «unangebrachte Gesten, die sie wirklich darüber nachdenken lassen,
wohin sie gehen oder ob sie es noch wagen, mit gewissen Personen den Lift zu
nehmen» (Céline Amaudruz; svp, GE), über «sexistische Sprüche» (Yvonne Feri; sp, AG)
oder gar Vergewaltigungsdrohungen in Kommissionssitzungen (Maria Roth-Bernasconi;
sp, GE). Viele Parlamentarierinnen erhielten Bemerkungen zu ihrer Kleidung, ihrem
Make-Up, ihren Beinen, ihren Brüsten; viele wüssten nicht, wie sie reagieren sollten,
würden resignieren und versuchten, damit zu leben. 
Maya Graf (gp, BL) forderte als Präsidentin des Frauendachverbandes Alliance F eine
Meldestelle für Parlamentsmitglieder, bei der sexuelle Belästigung gemeldet werden
könne. Sexismus gehöre leider immer noch zur Tagesordnung; das sei im Parlament
nicht anders. Freilich gab es auch Stimmen, die ein Sexismus-Problem im Bundeshaus
als «Blödsinn» bezeichneten (Verena Herzog; svp, TG) und keinen Handlungsbedarf
sahen. Um gewählte Nationalrätin zu sein, müsse man stark und durchsetzungsfähig
sein und könne sich wohl zur Wehr setzen, befand Andrea Gmür (cvp, LU). Natalie Rickli
(svp, ZH) warnte davor, nun gleich alle Männer im Bundeshaus unter Generalverdacht zu
stellen. Auch Kathrin Bertschy (glp, BE) betonte im Tages-Anzeiger, dass sich die grosse
Mehrheit der männlichen Kollegen auch bei informelleren Anlässen, in denen Alkohol
fliesse, «normal und anständig» verhalten würde. Wie überall gebe es aber auch hier
«ein paar Typen, die enthemmter sind und die Grenzen nicht kennen.»

Wie ambivalent die Debatte um #metoo ist und wie schwierig es eben ist, sich zu
wehren, zeigten die Auseinandersetzungen um die Anschuldigungen von Céline
Amaudruz zu den unangebrachten Gesten und ihren Bedenken, mit gewissen Personen
den Lift zu benutzen. Nachdem der Sonntags-Blick kolportiert hatte, dass ihre
Andeutung wohl Buttet gegolten haben müsse – der Walliser soll sie beim Apéro nach
der Wahl von Ignazio Cassis in stark angetrunkenem Zustand belästigt haben –, wurde
die Genferin laut Medien in ihrer Fraktion von Adrian Amstutz (svp, BE) heftig kritisiert.
Sie schade der Partei und allen Parlamentariern, wenn sie Äusserungen mache ohne
konkret zu werden und Namen zu nennen. Laut Sonntags-Blick habe die Genferin
darauf unter Tränen das Fraktionszimmer verlassen. In seinem Editorial in der
Weltwoche doppelte Roger Köppel (svp, ZH) nach: Das Klima im Bundeshaus sei
«sexismusfeindlich», Männer stünden unter Generalverdacht. Und weiter: «Eine
Politikerin, die ich noch nie ohne kurzen Rock oder hautenge Bluse gesehen habe,
beschwert sich, sie würde mit gewissen Herren niemals in den Lift steigen.» Das
Problem sei, so die Tribune de Genève, dass Frauen von Opfern zu Täterinnen gemacht
würden – auch im Bundeshaus. Die «manipulierende Wirkung der medialen
Öffentlichkeit» – so die Wochen-Zeitung – sei vor allem für Frauen verheerend, denen,
wenn sie eine Anschuldigung vorbrächten, eine mediale Hetzjagd und die Ausleuchtung
ihres Privatlebens drohe: «Kann eine Situation juristisch nicht eindeutig geklärt werden,
bleibt die Geschichte vor allem an der Frau kleben. Sie kriegt den Schlampenstempel
aufgedrückt.»

Buttet wurde kurz nach Bekanntwerden der Anschuldigungen von seinem Amt als CVP-
Vizepräsident suspendiert. Einen Rücktritt als Nationalrat schloss Buttet vorerst
allerdings aus, auch wenn sich gar CVP-Bundesrätin Doris Leuthard in die Debatte
einbrachte. Falls die Vorwürfe korrekt seien, habe Herr Buttet ein Problem, sagte die
Magistratin bei einem TV-Interview: «Alle diese Herren, die sich nicht zu benehmen
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wissen, nerven mich [...]. In der Politik ist das inakzeptabel», wurde das Interview bei
RTS im Blick zitiert. Rund fünf Tage nach Bekanntwerden des Stalking-Vorwurfs liess
sich Buttet krank schreiben. Er wolle eine Kur beginnen, um sein Alkoholproblem in den
Griff zu kriegen, liess er über seinen Anwalt verkünden. Damit vermied er eine geplante
Anhörung durch die Parteileitung. CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG) nahm in der
Folge vor der Presse Stellung. Buttets Verhalten sei in der Tat inakzeptabel, aber auch
für ihn gelte die Unschuldsvermutung. 
Freilich wurden nicht nur die Rücktrittsforderungen, sondern auch die Forderungen
nach einem Parteiausschluss lauter. Insbesondere nachdem in Le Temps sechs weitere
Frauen zu Wort gekommen waren, die detailliert sexuelle Belästigungen von Buttet
beschrieben, und nachdem bekannt wurde, dass die Walliser Staatsanwaltschaft ein
Verfahren wegen Nötigung eingeleitet hatte. Ohne mit seiner Partei das Gespräch
gesucht zu haben, zog Buttet wohl auch deshalb die Reissleine und gab am Sonntag, 18.
Dezember 2017 seine Demission als Nationalrat bekannt. Er erklärte via Communiqué,
im Interesse der CVP und seiner Familie zurückzutreten. Er wolle sein Umfeld schützen
und die notwendige Ruhe für den Heilungsprozess von seiner Alkoholabhängigkeit
schaffen. Für Buttet, der Gemeindepräsident von Collombey-Muraz (VS) blieb, rutschte
Benjamin Roduit (cvp, VS) in den Nationalrat nach. 

Eine rasche Reaktion auf die Debatten zeigten die beiden Ratspräsidien. Karin Keller-
Sutter (fdp, SG) und Dominique de Buman (cvp, FR) fassten eine «Lex Buttet» (Blick) ins
Auge. Sexuelle Belästigung müsse verurteilt werden und gegen sie sei «mit aller
Entschiedenheit» vorzugehen, so die Ständeratspräsidentin und der
Nationalratspräsident in einem gemeinsamen Communiqué. Mitte Dezember legte die
Verwaltungsdelegation in Absprache mit den Rats- und den Fraktionspräsidien dann ein
Dokument vor, in dem den Parlamentsmitgliedern geraten wurde, sich bei sexueller
Belästigung künftig an die Fraktionsspitzen oder eine externe Beratungsstelle zu
wenden. Das Dokument hielt zudem den Unterschied zwischen einem Flirt und
sexueller Belästigung fest, wie er auch im Ratgeber für Arbeitnehmende des Bundes
vermerkt ist: Ein Flirt sei «aufbauend», «von beiden Seiten erwünscht» und löse
«Freude aus», während sexuelle Belästigung «erniedrigend», «von einer Person nicht
erwünscht» sei und «Ärger» auslöse. Mit diesem Dokument drifte die Debatte ins
Lächerliche ab, bedauerte Natalie Rickli, als «fausse bonne idée» bezeichnete Doris
Fiala (fdp, ZH) das Unterfangen laut Tages-Anzeiger. Leider mache man nur noch Witze,
wenn man «wie Schulbuben» behandelt werde, obwohl es bei Stalking und sexuellen
Belästigungen um wichtige Themen ginge. Géraldine Savary (sp, VD) befand es hingegen
für nützlich, in Erinnerung zu rufen, «was normal sein sollte, es aber offenbar nicht für
alle ist». Es sei gut darüber zu reden, weil das vor allem den Frauen helfe, sich bewusst
zu werden, dass man Grenzen setzen dürfe und müsse, gab sie dem Tages-Anzeiger zu
Protokoll. 

Einige Medien reflektierten ihre eigene Rolle in der Affäre: Buttets Karriere ende, bevor
erwiesen sei, ob und was er sich zuschulden habe kommen lassen – so etwa die Basler
Zeitung. Die Unschuldsvermutung habe keinen Wert mehr und in den letzten drei
Wochen habe eine «veritable Hetzjagd» mit zahlreichen anonymen Beschuldigungen
stattgefunden. Nur eine Frau habe aber genug Rückgrat gehabt, Buttet anzuzeigen,
seine ehemalige Geliebte. Die «tolérance zéro» sei zur Norm im Parlament geworden,
urteilte die Tribune de Genève und stellte einen Vergleich mit dem Rücktritt von Jonas
Fricker (gp, AG), dem Wirbel um ein aussereheliches Kind von Christophe Darbellay (VS,
cvp) und der Affäre um Geri Müller (gp, AG) her. Jemand mache einen Fehler, es komme
zu einem Mediengewitter und zu grossem politischen Druck, dem nur noch durch einen
Rücktritt begegnet werden könne. Man müsse sich fragen, ob die immer schneller
agierenden Medien Meinungen abbildeten oder selber formten. Sie hätten auf jeden
Fall die Macht, zu definieren, was moralisch vertretbar sei. Die Vermischung von
privatem und öffentlichem Leben nehme zu. Man müsse freilich unterscheiden
zwischen moralischen und strafrechtlichen Verfehlungen – so die Tribune de Genève. 

Mitte August 2018 wurde bekannt, dass Buttet wegen Nötigung und unrechtmässiger
Aneignung zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden war. Er selber
bezeichnete die damals publik gewordene Verhaftung laut der NZZ als Resultat einer
politischen Verschwörung. Er überlege sich, im Herbst 2019 für den Ständerat zu
kandidieren. 17
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Wahlen

Wahlen in kantonale Regierungen

Le gouvernement argovien a été renouvelé selon le mode de scrutin majoritaire. Les
membres sortants Alex Hürzeler (udc), Stephan Attiger (plr) et Urs Hofmann (ps)
convoitaient un mandat supplémentaire. Susanne Hochuli (verts) et Roland Brogli (pdc)
ne se représentaient pas. Outre ces trois candidatures, onze autres personnes se sont
lancées pour le premier tour. Pour le PS, Yvonne Feri figurait aux côtés d'Urs Hofmann.
Les jeunes socialistes ont également proposé des candidats: Mia Gujer, Mia Jenni et
Ariane Müller. Concernant l'UDC, Franziska Roth était en lice. Maya Bally Frehner était
l'unique candidate du PBD, tout comme Markus Dieth pour le PDC. Les Verts, en vue de
conserver le siège laissé vacant par Susanne Hochuli, proposèrent Robert Obrist. Les
Vert'libéraux ont présenté Ruth Jo. Scheier. Finalement, deux autres personnes se sont
portées candidates, à savoir Jil Lüscher (sans parti) et Pius Lischer (sans parti). 
L'UDC, profitant que des membres sortants ne se représentent pas, souhaitait occuper
un deuxième siège à l'exécutif cantonal avec sa candidate Franziska Roth, peu connue
dans la sphère politique argovienne. La difficulté pour ce parti, pour cette élection,
était de trouver des candidats avec des bons profils pour être présentés. Une alliance
entre l'UDC et le PLR a dans un premier temps été envisagée. Finalement, le PLR n'en a
pas voulu, car notamment opposé à la candidature de Franziska Roth. Le PBD pensait
proposer un candidat afin d'empêcher l'élection de la candidate UDC au premier tour,
cette dernière n'étant, aux yeux des bourgeois démocrates, pas éligible à cause de sa
vision de l'école. Elle souhai¨tait un retour aux grandes classes dans les écoles comme il
y a une trentaine d'années. Le PBD désirait une alternative bourgeoise plus modérée. Il
présenta finalement Maya Bally Frehner. Conscient qu'il ne pourrait siéger à l'exécutif
cantonal, le PBD espérait alors que les voix obtenues par sa candidate contribueraient à
diminuer le soutien accordé à la deuxième candidate de l'UDC. Le PS, ne désirant
également pas que l'UDC acquière un deuxième siège, présenta Yvonne Feri, plus
connue que la candidate bourgeoise. Il espérait défendre ainsi les deux sièges de la
gauche. Le PDC décida de ne proposer qu'une candidature, afin de maintenir le siège
laissé vacant par Roland Brogli. Il se mobilisa pour la sécurité des places de travail, de
bonnes conditions générales pour l'économie, une politique migratoire humaine ainsi
qu'une politique familiale et générationnelle efficace. Occuper le siège de Susanne
Hochuli, anciennement à la tête du département de la santé et du social, va de paire
avec la reprise de plusieurs gros dossiers thématisés durant la campagne. En 2017, de
nombreux petits logements d'asile devront être réadaptés. Dans les domaines de la
santé et du social, il faudra assurer la rentabilité de l'hôpital cantonal dont le
gouvernement est le propriétaire et, de plus, faire face à l'augmentation des frais d'aide
sociale ainsi que de ceux liés aux soins. 
Quatre candidats, dont trois sortants, ont été élus dès le premier tour. La majorité
absolue était fixée à  56'687 voix. Urs Hofmann est arrivé en tête, avec un score de
94'407 voix, suivi par Stephan Attiger, avec 88'788 voix. Alex Hürzeler a obtenu la
troisième place, avec 82'703 voix. Le PDC Markus Dieth siégera également avec un total
de 61'890 voix. Ainsi, le PDC a-t-il assuré son siège au pouvoir exécutif. Concernant le
résultat des autres candidats: Franziska Roth a obtenu 47'791 voix, Yvonne Feri 47'320
voix, Maya Bally Frehner 37'826 voix, Robert Obrist 32'946 voix, Ruth Jo. Scheier 17'964
voix, Jil Lüscher 12'922 voix, Mia Gujer 9'320 voix, Mia Jenni 8'292 voix, Ariane Müller
6'819 voix et Pius Lischer 4'798 voix. 
Au deuxième tour, le 27 novembre 2016, seules cinq candidatures ont été présentées:
Franziska Roth, Jil Lüscher, Pius Lischer, Yvonne Feri et Maya Bally Frehner. Le PLR
recommandait la candidate de l'UDC, car bourgeoise. Avec l'élection de Franziska Roth,
qui a obtenu 61'160 voix, l'UDC dispose donc d'un deuxième élu au gouvernement, au
détriment des Verts, qui ont perdu leur siège. En deuxième position, Yvonne Feri
comptabilisait 51'344 voix, suivie par Maya Bally Frehner avec 39'788 voix, Jil Lüscher
avec 5'800 voix et Pius Lischer avec 1'383 voix. 18

WAHLEN
DATUM: 23.10.2016
DIANE PORCELLANA
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Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Im Anschluss an die Ablehnung der Neuenburger Standesinitiative zur
Familienbesteuerung Ende 2016 reichte der Neuenburger Ständerat Didier Berberat
(sp, NE) deren Forderung als Motion "Familienbesteuerung. Ungleichbehandlungen
beseitigen" erneut ein. Die Motion beinhaltete folglich den Auftrag an den Bundesrat,
im Rahmen der Änderung der Direkten Bundessteuer (DBG) und des
Steuerharmonisierungsgesetzes (StHG) Vorschläge zur steuerlichen Gleichbehandlung
von Unterhaltsbeiträgen minderjähriger und volljähriger Kinder sowie zur
Harmonisierung der Kinderabzüge verheirateter und geschiedener Eltern zu machen.
Wie wichtig dieses Thema für die Parlamentarier ist, verdeutlicht die grosse Anzahl
Parlamentsvorschläge der letzten Jahre (unter anderem Motionen von Parmelin (Mo.
05.3319), Frick (Mo. 06.3305), Kohler (Mo. 06.3297), Amstutz (Mo. 09.3129), Baettig (Mo.
09.3239), Maire (Mo. 14.3468), Postulat der WAK-NR (Po. 14.3292), Interpellation Feri
(Ip. 16.3307)).

Anders als bei der Neuenburger Standesinitiative, die bezüglich der Kinderabzüge vor
allem das unzeitgemässe Familienmodell hinter dem aktuellen System kritisierte,
betonte Berberat in seiner Begründung insbesondere die Benachteiligung von
gemeinsam besteuerten Eheleuten gegenüber geschiedenen oder getrennten Eltern. So
können Letztere im Unterschied zu Verheirateten sowohl Unterhaltsbeiträge als auch
einen Kinderabzug geltend machen. Der Bundesrat wiederholte in seiner Begründung
vom 15. Februar 2017 dieselben Argumente, die er bereits bezüglich der
Standesinitiative und der Motion Maire angeführt hatte: Abzugsfähige
Alimentenleistungen an Volljährige würden bedingen, dass die Kinder dieselben Gelder
versteuern müssen; die steuerliche Bevorzugung geschiedener oder getrennt lebender
Eltern lässt sich dadurch begründen, dass Letztere durchschnittlich finanziell deutlich
schlechter gestellt sind als Verheiratete; eine frühere Regelung, die keinen Abzug der
Unterhaltsbeiträge vorsah, war als nicht sachgerecht empfunden worden. Der
Bundesrat betonte zudem, dass er die aktuelle Lösung grundsätzlich als gerecht
empfinde, dass aber in Einzelfällen andere Modelle passender wären und die
eidgenössische Steuerverwaltung entsprechende Möglichkeiten prüfe. Bundesrat
Maurer ergänzte zudem in der Ständeratsdebatte, dass auf jeden Fall verhindert werden
müsse, dass durch Änderungen neue Ungerechtigkeiten geschaffen werden. Der
Ständerat folgte der Empfehlung des Bundesrates und lehnte die Motion mit 15 zu 27
Stimmen ab. 19
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Schiffahrt

Neben den verschiedenen parlamentarischen Vorstössen wurde das Parlament auch
mit Untersuchungen seiner Kontrollorgane, konkret der GPK und der FinDel aktiv.
Letztere beschäftigte sich mit der Prüfung des Verkaufsprozesses, zudem untersuchte
die EFK die Abläufe und Verantwortlichkeiten im BWL. 
Im September 2017 gaben die Geschäftsprüfungskommissionen der eidgenössischen
Räte bekannt, Fragen zur departementalen Aufsicht und zum Risikomanagement im
Rahmen dieser Bundesbürgschaften nachzugehen. Dazu setzten sie eine Arbeitsgruppe
unter der Leitung von Yvonne Feri (sp, AG) ein, die den Auftrag erhielt, den
Handlungsbedarf seitens der parlamentarischen Oberaufsicht zu prüfen. Die
Arbeitsgruppe der GPK überprüfte in der Folge die Aufsicht des WBF über das BWL, des
EDA über das eidgenössische Seeschifffahrtsamt (SSA), die Kontrolle des BWL durch die
EFK sowie die Information des Gesamtbundesrates. 
Im Juni 2018 erschien der Bericht der Geschäftsprüfungskommission der
eidgenössischen Räte zu den Hochseeschifffahrts-Bürgschaften. Nach Anhörung des
Vorstehers sowie des Generalsekretärs des WBF und gegenwärtiger und ehemaliger
Vertretenden des BWL und der EFK und nach Analyse der relevanten rechtlichen
Vorgaben und Unterlagen wie Sitzungsprotokollen, Informationsnotizen und Riskmaps
aus dem Risikoreporting des Bundes stellten die GPK fest, dass das BWL seine
Bringschuld durch verspätete Reaktion auf die Probleme und ungenügende Information
des Departements «nicht angemessen erfüllt» habe. Die Hauptverantwortung orteten
die GPK jedoch im WBF. Seit 2011 hätten konkrete Hinweise vorgelegen, dass die SCT-
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SCL-Gruppe in finanziellen Schwierigkeiten sei. Das BWL habe die Probleme
heruntergespielt, erst im Juni 2015 habe das WBF den Ernst der Lage begriffen und in
der Folge angemessen reagiert. Dennoch seien die Schiffe erst 2017 verkauft worden.
Neben Versäumnissen stellten die GPK auch Unregelmässigkeiten fest: So existierten
von Amtssitzungen vor 2013 keine Protokolle mehr, obwohl es diese gegeben haben soll;
hier liege also ein Verstoss gegen das Archivierungsgesetz vor. Auch die Einsetzung der
EFK für die Administrativuntersuchung im Jahr 2016 kritisierte der Bericht; die EFK sei
voreingenommen und nicht unabhängig gewesen. Die EFK ihrerseits habe in der Folge
das rechtliche Gehör des damaligen BWL-Stabschefs verletzt, indem sie diesen
beschuldigt, aber nicht vernommen habe. Der Bericht der EFK durfte in der Folge zum
Ärger des Parlaments aufgrund von Einsprachen zweier Personen nicht veröffentlicht
werden; die beiden zogen ihre Beschwerde bis ans Bundesverfassungsgericht weiter.
Da «die EFK dieses Vorgehen auch heute noch als richtig erachtet und die Problematik
bezüglich ihrer fehlenden Unabhängigkeit negiert», bezweifelten die GPK gar die
fachliche Eignung der EFK als Untersuchungsorgan für Administrativuntersuchungen. 
In der Folge formulierten die GPK acht Empfehlungen an den Bundesrat und luden
diesen wie auch die EFK zu Stellungnahmen ein. Die Empfehlungen betrafen eine
adäquate Protokollierung, die Überprüfung der Organisationsstruktur des BWL,
verschiedene Kriterien und Vorschläge bezüglich Administrativuntersuchungen sowie
die Überprüfung des weiteren Vorgehens bezüglich Bürgschaften. 
Die Medien griffen in der Folge vor allem eine Aussage von Bundesrat Schneider-
Ammann im Bericht auf, gemäss der das Risikomanagement des Amtes sowie des
Departements ungenügend gewesen seien. Ihm selbst sowie dem Generalsekretariat
des WBF habe das Bewusstsein für die Tragweite der Risiken sowie für das
Schadenspotenzial der Hochseeschifffahrtsbürgschaften gefehlt. 20

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Rund ein Jahr, nachdem sich der Ständerat ausführlich mit der Reform der
Altersvorsorge 2020 beschäftigt hatte, lag der Ball beim Nationalrat. Die
Aufmerksamkeit war gross, das SRF übertrug die Eintretensdebatte live. Nationalrat
Aeschi (svp, ZG) stellte einen Antrag, die Vorlage in verschiedenen Teilen zu beraten und
damit dem Volk die Möglichkeit zu geben, einzeln zu den Reformelementen Stellung zu
nehmen. In einem ersten Paket sollen demnach die gemäss dem Antragsteller
unbestrittenen Elemente wie die Erhöhung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre
oder die Flexibilisierung des Referenzalters behandelt werden. Die übrigen Fragen
sollten an die Kommission zurückgewiesen werden, die diese in einem zweiten und
dritten Massnahmenpaket weiterführen sollte. Nach dem „voraussehbaren Nein an der
Urne” – so der Antragsteller – wüsste man sonst wieder nicht, welche Elemente das Volk
befürworte, respektive ablehne. Der Freiburger Nationalrat Jean-François Steiert (sp,
FR) hingegen argumentierte, dass durch diese „Salamitaktik” das Rentenalter der
Frauen angehoben würde, ohne dass ihre durchschnittlich um CHF 250'000 tiefere
Rente kompensiert werde. Dies könne lediglich durch die Behandlung der Vorlage als
Gesamtpaket verhindert werden. Der Nationalrat lehnte den hauptsächlich von
Parlamentarierinnen und Parlamentariern der SVP unterstützten Antrag Aeschi mit 54
zu 129 Stimmen (bei 10 Enthaltungen) ab.

Die Eintretensdebatte war geprägt von der Abstimmung zur AHVplus-Initiative, die nur
Tage zuvor mit 41 zu 59 Prozent abgelehnt worden war. Insbesondere wurde darüber
gestritten, ob dieses „Nein” als allgemeine Ablehnung einer Erhöhung der AHV-Rente –
als welche sie zum Beispiel Bruno Pezzatti (fdp, ZG) oder Lorenz Hess (bdp, BE)
darstellten – verstanden werden kann oder nicht. In der Detailberatung, bei der die
Vorlage in sieben thematischen Blöcken behandelt wurde, schuf der Nationalrat
zahlreiche Differenzen zum Ständerat. Im ersten Block wurden insbesondere das
Referenzalter und die Flexibilisierung des Rentenalters sowie die Bestimmungen zur
Berechnung der AHV-Rente behandelt. Besonders umstritten war hier die Frage der
Erhöhung des Referenzalters für Frauen. Zwei Minderheiten Feri (sp, AG) beantragten
dem Nationalrat, auf diese Erhöhung zu verzichten, was die Antragstellerin damit
begründete, dass Männer beim flexiblen Rentenalter bevorzugt würden, weil Frauen ihr
Leben lang unbezahlte Arbeit leisteten und für die bezahlte Arbeit schlechter entlohnt
würden. Dies solle durch die Beibehaltung des Referenzalters von 64 Jahren für Frauen
anerkannt werden. Der Nationalrat entschied sich jedoch mit 137 zu 57 Stimmen (0

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2016
ANJA HEIDELBERGER

01.01.89 - 01.01.19 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Enthaltungen) für die Angleichung des Referenzalters der Frauen auf 65 Jahre, wobei
sich – im Unterschied zum Ständerat – die SP- und Grünen-Fraktionen geschlossen
gegen die Erhöhung aussprachen. 

Im zweiten Block unterschieden sich die Mehrheiten im Nationalrat mehrmals von
denjenigen im Ständerat: So beschloss der Nationalrat, Personen mit Anrecht auf
Altersrenten keine Kinderrenten auszuzahlen sowie Witwen- und Witwerrenten nur
noch auszubezahlen, wenn eine Person ein Kind mit Anspruch auf Waisenrente hat. Die
Waisenrenten an Pflegekinder schränkte er insofern ein, als sie in Zukunft nur noch
ausbezahlt werden, wenn die Pflegekinder ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt
in der Schweiz haben.

Hitzig diskutiert wurde vor allem der dritte Block, in dem sich der Nationalrat der
Zusatzfinanzierung der AHV, dem Interventionsmechanismus und dem Bundesbeitrag –
gemäss Ruth Humbel (cvp, AG) die Kernpunkte der Vorlage – widmete. Den
Bundesbeitrag legte der Nationalrat bei 20 Prozent der jährlichen Ausgaben der
Versicherung fest, während sich der Ständerat noch für den bisherigen Betrag von 19.55
Prozent ausgesprochen hatte. Diese Erhöhung machte eine Abstimmung zur
Schuldenbremse nötig, wobei das qualifizierte Mehr erreicht wurde. Anschliessend
folgten die Abstimmungen zum Sargnagel der Vorlage, wie es wiederum Ruth Humbel
formuliert hatte: dem Interventionsmechanismus. Zur Überwachung des finanziellen
Gleichgewichts lagen verschiedene Massnahmen vor. So stand eine Zustimmung zum
Beschluss des Ständerats – also zu einer einstufigen Verpflichtung zu nicht-
automatischen Stabilisierungsmassnahmen, wenn der Stand des AHV-Ausgleichsfonds
unter 80 Prozent einer Jahresausgabe sinken sollte – (Mehrheit der SGK-NR), eine
Ergänzung dieses einstufigen Vorgehens durch einen automatischen Solidaritätsbeitrag
der Rentner und Rentnerinnen sowie durch eine temporäre Beitragserhöhung
(Minderheit I Humbel), eine Ergänzung durch eine automatische Erhöhung des
Referenzalters pro Kalenderjahr um 6 Monate auf maximal 24 Monate (Minderheit III de
Courten (svp, BL)) sowie eine gänzliche Streichung des Interventionsmechanismus
(Minderheit II Weibel (glp, ZH)) zur Debatte. Der Einzelantrag Pezzatti (fdp, ZG) sah
zudem vor, den Interventionsmechanismus in eine separate Vorlage auszulagern, um
die Gesamtvorlage nicht zu gefährden. Die Minderheit II (Weibel), geschlossen
unterstützt von der BDP und GLP, war gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag
chancenlos (180 zu 14 Stimmen). Dieser unterlag jedoch genauso wie die Minderheiten I
(Humbel, unterstützt von SP, GPS, CVP und BDP) und III (de Courten, unterstützt von der
SVP) dem Mehrheitsantrag (grösstenteils unterstützt von FDP und SVP). Vor die Wahl
gestellt, den Interventionsmechanismus im Rahmen der Altersvorsorge 2020 oder in
einer separaten Vorlage umzusetzen, entschied sich der Nationalrat grossmehrheitlich
für letztere Option und nahm den Einzelantrag Pezzatti mit 187 zu 9 (GLP- oder CVP-)
Stimmen an. Als letzte Frage dieses Blocks wurde die maximal mögliche Höhe der
Anhebung der Mehrwertsteuersätze behandelt. Hier schwankten die Vorschläge
zwischen 0.3 Prozentpunkten (Minderheit II Frehner (svp, BS)), 0.6 Prozentpunkten
(Mehrheit der SGK-NR) und 1 Prozentpunkt (Ständerat, Minderheit I Humbel). Der
Nationalrat entschied sich für den Mittelweg und schuf mit der Erhöhung um 0.6
Prozentpunkte erneut eine Differenz zum Ständerat. 

Der vierte Block umfasste Massnahmen in der zweiten Säule, konkret den
Mindestumwandlungssatz und die Ausgleichsmassnahmen im BVG. Dabei pflichtete der
Nationalrat dem Erstrat mit 141 zu 51 Stimmen (3 Enthaltungen) gegen den Willen der SP
und der Grünen deutlich bei und senkte den Mindestumwandlungssatz von 6.8 auf 6
Prozent. Um eine Kompensation des tieferen Umwandlungssatzes innerhalb des BVG zu
ermöglichen, entschied sich der Nationalrat relativ knapp zur Abschaffung des
Koordinationsabzugs (100 zu 89 Stimmen bei 7 Enthaltungen) sowie für eine Reduktion
der gestaffelten Altersgutschriften auf zwei Ansätze (25-44: 9%, 45-Referenzalter:
13.5% des versicherten Lohns). Letztere soll zusätzlich der Diskriminierung älterer
Arbeitnehmenden auf dem Arbeitsmarkt entgegenwirken. Hingegen verzichtete er trotz
Anpassung des Mindestumwandlungssatzes auf eine Garantie des Leistungsniveaus der
Übergangsgeneration (Personen über 40 (Bundesrat) respektive 50 Jahren (Ständerat))
im Rahmen des Sicherheitsfonds. 

Im fünften Block standen die Ausgleichsmassnahmen in der AHV sowie der
Ehepaarplafonds zur Debatte. Bei der Höhe der Vollrenten sprach sich der Nationalrat
für die Beibehaltung des geltenden Rechts aus und schuf damit eine gewichtige
Differenz zum Ständerat, der die Altersrente als Kompensation für die Reduktion des
Umwandlungssatzes um 70 Franken erhöhen wollte. Auch die Erhöhung des
Ehepaarplafonds von 150 auf 155 Prozent (Ständerat, Minderheiten I (Humbel) und IV
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(Feri)) respektive auf 160 Prozent (Minderheit II Humbel), die sowohl von Befürwortern
als auch von Gegnern im Nationalrat als Reaktion auf die Volksinitiative gegen die
Heiratsstrafe empfunden wurde, lehnte die grosse Kammer ab. Um dem
Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern gerecht zu werden, hatte die Mehrheit
der SGK-NR zudem vorgeschlagen, die Summe der Erwerbseinkommen der Frauen mit
einem Zuschlag zu belegen, „der dem nach objektiven Kriterien nicht erklärbaren Anteil
am allgemeinen Lohnunterschied entspricht”. Dies scheiterte jedoch am Widerstand
von FDP.Die Liberalen und SVP sowie vereinzelten anderen Parlamentarierinnen und
Parlamentariern. 

Der sechste Block beinhaltete institutionelle Massnahmen, der siebte Block weitere zu
klärende Details. Hier entschied sich der Nationalrat unter anderem dafür,
Risikobeiträge nach individuellen Grundsätzen zu berechnen (139 zu 53 bei 1
Enthaltung), während der Ständerat einen Passus zu kollektiven Grundsätzen ergänzt
hatte. Des Weiteren lehnte der Nationalrat eine Erhöhung der Beiträge der
Selbständigerwerbenden mit 129 zu 65 Stimmen ab.

In den Gesamtabstimmungen zu den drei Vorlagen (Bundesgesetz über die Reform der
Altersvorsorge 2020, Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer und Bundesbeschluss über die Wahrung des finanziellen
Gleichgewichts der AHV) zeigten sich nur die FDP.Die Liberalen und die Grünliberalen
mit allen drei Vorlagen einverstanden. Die Reform der Altersvorsorge 2020 lehnten die
Fraktionen der SP und der Grünen in der Gesamtabstimmung ab, da der Nationalrat
gemäss Silvia Schenker (sp, BS) in den letzten Tagen ein Massaker angerichtet habe.
Auch bei der CVP- und BDP-Fraktion fand die Vorlage kaum noch Zustimmung, ein
Grossteil von ihnen enthielt sich der Stimme. Die Zusatzfinanzierung der AHV durch
eine Mehrwertsteuererhöhung hingegen wurde von einer Minderheit der SVP-Fraktion
abgelehnt, die meisten übrigen SVP-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier
enthielten sich zusammen mit denjenigen der SP und der Grünen der Stimme. Am
umstrittensten war der Bundesbeschluss zum finanziellen Gleichgewicht der AHV, bei
dem es um den Interventionsmechanismus ging: Hier standen sich 99 Ja-Stimmen aus
der SVP-, FDP- und GLP-Fraktion und 90 Nein-Stimmen aus der SP-, CVP-, GPS- und
Teilen der BDP-Fraktion gegenüber. Somit entschied sich der Nationalrat auch hier
insgesamt knapp für die zuvor beschlossenen Änderungen. 21

Ergänzungsleistungen (EL)

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die Reform der
Ergänzungsleistungen, die er ob ihrer Länge in drei Blöcke unterteilte. Er schuf
zahlreiche Differenzen zum Ständerat, insbesondere bezüglich der Voraussetzungen für
den EL-Bezug. So beantragte die SGK-NR die Einführung einer Vermögensschwelle in
der Höhe von CHF 100'000 für Alleinstehende, CHF 200'000 für Verheiratete und CHF
50'000 bei Kindern: Übersteigt das Vermögen diese Schwelle, sollen keine
Ergänzungsleistungen beantragt werden können. Davon ausgeschlossen sollen jedoch
von den Betroffenen oder ihren Partnern bewohnte Liegenschaften sein, sofern die
Betroffenen ein hypothekarisch gesichertes Darlehen zulasten des Wohneigentums und
zugunsten der EL-Stelle aufnehmen. Silvia Schenker (sp, BS) sprach sich in ihrem
Minderheitsantrag gegen eine solche Änderung aus – nicht weil sie eine
Vermögensschwelle prinzipiell ablehne, sondern weil dieser Antrag nicht in der
Vernehmlassung war und daher noch zahlreiche Fragen dazu offen seien. Mit dieser
Ansicht standen die SP- und die Grünen-Fraktion jedoch alleine da, mit 137 zu 52
Stimmen nahm der Nationalrat die Einführung einer Vermögensschwelle an. Eine
weitere Differenz bei den Voraussetzungen schuf der Nationalrat, indem er gegen zwei
Minderheitsanträge einem Antrag der SGK-NR folgte, wonach ein Verbrauch von mehr
als 10 Prozent des Vermögens pro Jahr ab Entstehung des Anspruchs auf EL bei der IV,
bei der AHV ab zehn Jahren vor der Pensionierung, als Vermögensverzicht gelten solle,
sofern der Verbrauch „ohne wichtigen Grund“ erfolge (94 zu 86 Stimmen bei 9
Enthaltungen; 136 zu 53 Stimmen bei 1 Enthaltung). Für den Bezug von
Ergänzungsleistungen beantragte die Mehrheit der SGK-NR überdies eine zehnjährige
Karenzfrist, während der sich die Betroffenen ununterbrochen in der Schweiz
aufgehalten haben müssen. Es setzte sich jedoch eine Minderheit I Aeschi durch, die
den Bezug stattdessen von einer mindestens zehnjährigen Beitragsdauer in die AHV
abhängig machen wollte (104 zu 83 Stimmen, 4 Enthaltungen). 

Auch bezüglich der anerkannten Ausgaben schuf der Nationalrat einige Differenzen zum
Schwesterrat. Gegen eine Minderheit Feri  nahm er den Vorschlag der SGK-NR auf
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Reduktion der Finanzierung des allgemeinen Lebensbedarfs für Kinder unter zwölf
Jahren sowie ab dem zweiten Kind um ein Sechstel an (137 zu 53 Stimmen). Bezüglich
der Mietzinsen bestätigte der Nationalrat zwar die vom Ständerat beschlossene
Schaffung verschiedener Regionen, strich jedoch auf Antrag einer Minderheit II Pezzatti
die dritte Region und reduzierte die vom Ständerat beschlossenen Beträge zur
Erstattung von Mietzinsen für Alleinstehende sowie für zusätzliche im Haushalt lebende
Personen (139 zu 53 Stimmen). Deutlich löste der Rat für den Antrag auch die
Ausgabenbremse (187 zu 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen). Der Nationalrat stimmte auch
dem Antrag der Minderheit Clottu zu (102 zu 90 Stimmen), wonach diese Mietzins-
Beträge von den Kantonen um 10 Prozent gekürzt werden können und der Bundesrat
die Einteilung überprüfen muss, wenn sich der Mietpreisindex um 10 Prozent verändert.
Eine Minderheit Quadranti hatte diesbezüglich eine regelmässige Überprüfung nach
zwei Jahren gefordert, war jedoch deutlich gescheitert (133 zu 58 Stimmen, 1
Enthaltung). Stark umstritten war im Ständerat die Frage gewesen, welche Kosten bei
den Krankenkassenprämien angerechnet werden sollen. Dabei wurden vier
verschiedene Optionen diskutiert: Die Mehrheit der SGK-NR wollte dem Bundesrat
folgen und die kantonalen Durchschnittsprämien anrechnen, solange diese die
effektiven Kosten nicht übersteigen; der Ständerat hatte entschieden, die Prämie des
drittgünstigsten Krankenversicherers im Kanton zu vergüten; eine Minderheit I Carobbio
befürwortete die Auszahlung von Durchschnittsprämien, selbst wenn diese die
effektiven Kosten aufgrund von Prämienverbilligungen übertreffen; und eine Minderheit
II Humbel setzte auf die massgebende Prämie des Kantons. Letztere Option setzte sich
gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit durch (138 zu 53 Stimmen), nachdem
dieser zuvor gegenüber der Minderheit I bevorzugt worden war (138 zu 53 Stimmen).
Nicht nur auf der Ausgaben-, auch auf der Einkommensseite nahm die grosse Kammer
Korrekturen vor: Zwar war man sich mit dem Ständerat darüber einig, dass das
Erwerbseinkommen von Ehegattinnen und -gatten, die selber keine Rente beziehen,
stärker angerechnet werden soll als bisher. Der Nationalrat folgte jedoch entgegen dem
Antrag der Minderheit Barrile, die wie der Ständerat nur 80 Prozent anrechnen wollte,
der Kommissionsmehrheit: Neu soll das Einkommen der Ehepartner vollständig
angerechnet werden (103 zu 87 Stimmen bei 1 Enthaltung). 

Bezüglich der Finanzierung der EL respektive der Massnahmen zur Reduktion der
Anzahl EL-Bezügerinnen und -Bezüger hatte sich im Ständerat die Frage nach der
Möglichkeit auf Kapitalbezug in der zweiten Säule als besonders umstritten gezeigt.
Anders als der Erstrat wollte die Mehrheit der SGK-NR den Versicherten die Möglichkeit
offenlassen, ihre Pensionskassengelder zur Hälfte als Kapitalabfindung zu beziehen.
Dagegen wehrte sich eine Minderheit I Humbel, die dem Ständerat folgen wollte,
während eine Minderheit II Sauter das geltende Recht, das den Bezug eines Viertels des
Altersguthabens als Kapitalleistung erlaubt, bevorzugte. Letztere Position setzte sich in
der grossen Kammer deutlich durch (Mehrheit vs. Minderheit I: 139 zu 49 Stimmen bei 1
Enthaltung; Mehrheit vs. Minderheit II: 14 zu 170 Stimmen bei 4 Enthaltungen). Um
jedoch der im Ständerat vielfach betonten erhöhten Gefahr, durch einen Kapitalbezug
später auf Ergänzungsleistungen angewiesen zu sein, zu reduzieren, beantragte die
Kommissionsmehrheit, die Leistungen bei einem teilweisen oder vollständigen
Kapitalbezug um 10 Prozent pro Jahr zu kürzen. Der Nationalrat unterstützte diesen
Antrag gegen zwei Minderheitsanträge (106 zu 83 Stimmen; 119 zu 66 Stimmen bei 1
Enthaltung). Auch bei der Auszahlung der Pensionskassengelder für Firmengründungen
schuf die grosse Kammer eine Differenz zum Ständerat, indem sie einem
Minderheitsantrag de Courten folgte, der keine Einschränkungen der Auszahlungen
beabsichtigte. Deutlich sprach sich die grosse Kammer auch für einen
Minderheitsantrag Humbel aus, wonach rechtmässig bezogene Leistungen aus dem
Nachlass der Leistungsbezügerinnen und -bezüger – bei Ehepaaren aus dem Nachlass
des Zweitverstorbenen – zurückzuerstatten seien, sofern und inwieweit dieser CHF
50'000 übersteige (181 zu 7 bei 1 Enthaltung).

In der Gesamtabstimmung nahm der Rat seine neue Version zur Reform der
Ergänzungsleistungen mit 125 zu 53 Stimmen bei 13 Enthaltungen an. Unzufrieden
zeigten sich die SP- und die Grünen-Fraktion, während sich ein Drittel der CVP-
Fraktion sowie einzelne Mitglieder der GLP- und der BDP-Fraktion der Stimme
enthielten. 22
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Krankenversicherung

Im Mai 2018 behandelte die SGK-NR die Motion «Tarifpartner sollen Tarife von
Laboranalysen aushandeln» ihrer Schwesterkommission. Mit 15 zu 7 Stimmen
beantragte sie dem Nationalrat, die Motion anzunehmen, da er in der Frühjahrssession
2018 bereits eine Motion Hess (fdp, OW; 16.3193) mit ähnlichem Ziel angenommen
hatte. Innovative Laboranalysen könnten schneller vergütet werden, wenn Versicherer
und Leistungserbringer die Tarife aushandelten; sicher schneller, als die vom EDI
benötigten zehn bis zwölf Monate, erklärte die Kommission. Dies erlaube auch, die
Kosten im Gesundheitswesen indirekt zu senken, erklärte Lorenz Hess als
Kommissionssprecher dem Nationalrat in der Herbstsession. Zudem helfe dies gegen
Doppelmedikation und Fehlbehandlungen. Eine Minderheit der SGK-NR zweifelte
hingegen an der Wirksamkeit der Motion. Yvonne Feri (sp, AG) verwies auf die Probleme
bei Tarmed und erklärte, durch die zahlreichen Anbieter und Verhandlungspartner
drohten auch bei den Laboranalysen Blockaden bei den Tarifverhandlungen; die
Wirksamkeit der Tarifautonomie sei ein «Mythos». Deutlich wurde auch
Gesundheitsminister Berset. «Un voeu pieux», also einen frommen Wunsch, oder gar
«une certaine forme de naïveté» nannte er die Annahme der beiden Kommissionen,
dass die Tarifpartner die entsprechenden Tarife in nützlicher Frist aushandeln könnten.
Bereits heute hätten diese die Möglichkeit, tiefere Tarife auszuhandeln, sie täten es
aber nicht, betonte Berset. Eindringlich bat er den Rat nochmals, die Motion
abzulehnen. Dieser liess sich davon aber nicht überzeugen und nahm den Vorstoss mit
124 zu 57 Stimmen an. 23

MOTION
DATUM: 19.09.2018
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

La députée Feri (ps, AG) a proposé au Conseil national la création d'un observatoire
national de la pauvreté. Cet organe, institué par le Conseil fédéral, mettrait à la
disposition de le Confédération, des cantons et des communes des données ciblées et
scientifiques sur la pauvreté en Suisse. Cette mesure a pour but de renforcer les outils
de lutte contre la pauvreté. Le Conseil fédéral a proposé de refuser l'objet, estimant
qu'il est prématuré de mettre en œuvre un tel programme avant la parution du rapport
final sur le programme national de prévention contre la pauvreté, lancé en 2013. Le
Conseil national a suivi cet avis en rejetant la motion à l'unanimité. 24

MOTION
DATUM: 29.09.2017
SOPHIE GUIGNARD

Asylpolitik

A l'occasion de la campagne internationale "16 jours contre la violence faite aux
femmes", la députée Feri (ps, AG) a lancé un postulat intitulé "Analyse de la situation
des réfugiées". Elle y demande un rapport faisant état des mesures prises en Suisse
pour lutter contre les violences dont sont victimes les femmes sur le chemin de l'asile
et parfois même dans les pays où elles le demandent. La question d'une aide aux
victimes supplémentaire se pose, puisque jusqu'ici les organes d'aide aux victimes
n'interviennent que si l'infraction a eu lieu sur le territoire national. De plus, la
socialiste soulève des interrogations quant aux conditions d'hébergement des femmes
et des filles requérantes d'asile. Sont-elles suffisamment encadrées et protégées
contre toute forme de harcèlement ou d'autre violence dans les centres d'accueil pour
requérants? Il y a lieu, selon Yvonne Feri, de se poser la question quant à la
disponibilité, par exemple, de dortoirs séparés pour les femmes. Le débat en hémicycle
n'a pas eu lieu, puisque l'adversaire du postulat, l'UDC Vogt (udc, ZU) n'était pas
présent. Les conseillers nationaux ont alors immédiatement procédé au vote, acceptant
le postulat par 113 voix contre 66, sans abstentions. Les oppositions provenaient de
l'entier du camp UDC ainsi que de trois députés PBD. 25

POSTULAT
DATUM: 15.03.2017
SOPHIE GUIGNARD
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Familienpolitik

Suivant l'avis du Conseil fédéral, le Conseil national a rejeté lors de la session d'été 2016
le postulat de la députée Ferri (ps, AG), intitulé "Violence domestique. Règles
applicables en matière d'autorité parentale et de droit de contact". L'objet demandait
au Conseil fédéral la rédaction d'un rapport présentant les nouvelles pratiques du droit
de la famille suite aux nouvelles règles en matière d'autorité parentale. La députée
estime primordial que toutes les mesures visant à protéger l'enfant de violences
domestiques à son encontre ou celle de membres de sa famille soit prises lors de
l'attribution du droit de garde et de visite. Le Conseil fédéral a rejeté la demande de la
députée socialiste arguant qu'il est encore trop tôt pour se livrer à une évaluation de la
nouvelle réglementation et que plusieurs projets de l'administration fédérale prennent
en charge le monitoring de l'application de la nouvelle réglementation par rapport aux
situations de violence domestique. 26

POSTULAT
DATUM: 17.06.2016
SOPHIE GUIGNARD

Lorsque le Conseil fédéral soumet au parlement un projet d'acte, il y joint une analyse
de ses conséquences sur des domaines tels que l'économie, l'environnement et la
société présente et future. L'initiative parlementaire de la député Yvonne Feri (ps, AG)
demande au Conseil fédéral de dorénavant analyser les retombées de tout projet
d'acte sous l'angle de la famille. Le projet de la socialiste n'a pas passé la rampe du
premier conseil, qui a décidé lors de sa session d'hiver de la même année, de ne pas
donner suite à l'initiative à 128 voix contre 62. Une minorité rose-verte était en faveur
de l'initiative mais les arguments de leurs adversaires ont su convaincre la majorité du
Conseil national. En effet, ils ont soulignés que le projet Feri apporterait surtout un
surplus de travail administratif étant donné que les retombées importantes sur les
familles sont de facto évoquées par le Conseil fédéral à chaque projet d'acte. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2016
SOPHIE GUIGNARD

En juin 2017 le Conseil national a refusé par 132 voix contre 54 et 2 abstentions la
motion Feri (ps, AG): introduction d'allocations pour enfant sous condition de
ressources. Elle aurait chargé le Conseil fédéral de mettre en place trois mesures: 1)
création d'une base légale permettant à la Confédération de soutenir davantage les
structures d'accueil extrafamilial 2) instigation d'un droit légal à réduire son temps de
travail après une naissance 3) versement d'allocations pour les enfants sous condition
de ressources. Lors du débat en chambre du peuple, le Conseiller fédéral Berset s'est
prononcé contre la motion, en rappelant que la troisième demande de la députée Feri
avait été étudiée dans le rapport en réponse au postulat Tornare (13.3135). Deux raisons
motivaient la non-mise en place de cette mesure: les finances fédérales qui ne le
permettaient pas et une entorse trop importante au principe du fédéralisme, la
Confédération empiétant trop largement sur les compétences cantonales. Cependant,
la lutte contre la pauvreté des familles reste un objectif important pour le Conseil
fédéral, a souligné le ministre de l'Intérieur en rappelant un projet prévu sur cinq ans
allant dans ce sens. Il a également rappelé le vote final de la modification de la loi sur
les aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants (16.055), devant se tenir le
lendemain. Lors du vote, seuls les conseillers verts et socialistes, ainsi que deux
membres du groupe PDC ont soutenu la motion, qui a donc été liquidée. 28

MOTION
DATUM: 15.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Lors de la session d’été le Conseil national a rejeté un postulat de la députée Feri (ps,
AG), qui demandait au Conseil fédéral un rapport sur les mesures de soutien en faveur
de l’égalité des sexes au sein de l’administration fédérale. La conseillère se base sur le
plan d’action du canton de Vaud pour recommander l’institution d’un quota de femmes
dans l’administration fédérale. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter le postulat,
arguant que l’égalité des sexes avait été inscrite dans les sept lignes directrices du
programme de législature 2011-2015, dans le cadre duquel la plupart des mesures
préconisées par la députée Feri étaient étudiées. La conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf a ajouté que si l’on exceptait le corps des gardes-frontières ainsi
que le DDPS, le pourcentage de femmes dans l’administration fédérale atteignait plus
que les 40% visés par Madame Feri. La chambre du peuple a suivi l’avis du Conseil
fédéral et rejeté le postulat à 94 voix contre 73. 29

POSTULAT
DATUM: 17.09.2014
SOPHIE GUIGNARD
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Le Conseil national a refusé par 130 voix contre 60 et 2 abstentions la mise en œuvre
d'un plan d'action de la Suisse pour l'égalité entre femmes et hommes. Proposé par la
députée Feri (ps, AG), il devait être mis en place par la Confédération, les cantons, les
communes et la société civile. La Confédération aurait été en outre responsable du
contrôle du développement des mesures prises. Le Conseil fédéral, en raison de la
situation financière tendue de la Confédération et de l'existence d'autres programmes
visant à promouvoir l'égalité, avait appelé à rejeter la motion. 30

MOTION
DATUM: 07.06.2017
SOPHIE GUIGNARD

Kinder- und Jugendpolitik

Avec pour objectif de dépister les violences intrafamiliales, la conseillère nationale
Yvonne Feri (ps, AG) a déposé un postulat demandant au Conseil fédéral d’établir un
rapport sur le sujet. Dans un deuxième temps, la motionnaire souhaite que le
gouvernement propose des solutions sur la mise en œuvre. Le Conseil national a
accepté le postulat. 31

ANDERES
DATUM: 15.06.2012
EMILIA PASQUIER

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Film

Eine im Frühjahr 2015 eingereichte Motion Feri (sp, AG) zur Gleichberechtigung bei der
Filmförderung wurde nach Ablauf der zweijährigen Behandlungsfrist im Frühjahr 2017
unbehandelt abgeschrieben. Bei einer Annahme hätte der Bundesrat sicherstellen
sollen, dass vom BAK unterstützte Filmprojekte, die von Frauen eingereicht wurden,
eine finanzielle Förderung erhalten, die sich am relativen Anteil der Zusagen für diese
Einreichungen misst. Der Bundesrat hatte den Vorstoss im Rahmen seiner
Stellungnahme zur Ablehnung empfohlen, da die gestellte Forderung den von der
ausserparlamentarischen Fachkommission zur Evaluierung von Filmprojekten
beigezogenen Qualitäts- und Vielfaltskriterien widerspreche. 32

MOTION
DATUM: 17.03.2017
MELIKE GÖKCE

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Bei den SP-Frauen war Maria Roth-Bernasconi (GE) im November 2011 als Co-
Präsidentin zurückgetreten. Im Berichtjahr wurde Yvonne Feri (AG) deshalb als alleinige
Präsidentin bestätigt. Neu ins Vizepräsidium wurde Nationalrätin Cesla Amarelle (VD)
berufen. 33
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DATUM: 05.11.2012
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